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Regelungsbereich NRW BaWü Hessen  Berlin Bayern 

Verlassen des Hauses Grundsätzlich möglich Grundsätzlich möglich Grundsätzlich möglich Nur mit triftigem Grund 
möglich, § 14 SARS-CoV-2-
EindmaßnV 

Nur mit triftigem Grund 
möglich, § 5 2. BaylfSMV 
 

Besuch in Pflegeheimen Untersagt, außer 
medizinische oder rechtliche 
Gründe, § 2 CoronaSchV 
NRW (weitere Ausnahmen 
möglich)  

Grds. Besuchsverbot, § 6 
CoronaVO (Ausnahmen 
möglich) 

Nur noch ein Besucher pro 
Tag, § 1 2. CoronaVO 
(Ausnahmen möglich) 
  

Grds. Besuchsverbot, § 6 
SARS-CoV-2-EindmaßnV 
(Ausnahmen möglich, 
insbesondere ein Besucher 
pro Tag für bestimmte 
Personengruppen) 

Grds. Besuchsverbot, § 3 
2.BaylfSMV 

Zusammenkünfte im 
Öffentlichen Raum 
 
 
 
 
 
 
Besonderheiten Öffnung 
Einzelhandel (Grds. bis 
800qm Verkaufsfläche, 
Buchhändler, Kfz- und 
Fahrradhändler) 
 
Konkretisierungen der 
Hygienevorkehrungen (Grds. 
Hygiene- und Schutzkonzept 
zur Steuerung des Zutritts 
und der Vermeidung von 
Warteschlangen) 
 
Schulöffnung 

Bei mehr als zwei Personen 
untersagt, außer familiäres 
Verhältnis, häusliche 
Gemeinschaft oder 
berufliche Ansammlung § 12 
CoronaSchV NRW 
 
 
Einrichtungshäuser, § 5 
Punktuelle Sonntagsöffnung, 
§ 6   
 
 
 
1 Kunde pro 10 
Quadratmeter, 
1,5 Meter Mindestabstand, § 
5 
 
 
 
Abschlussklassen ab 23.04. 
4. Jahrgang Grundschulen 
ab dem 04.05.  

Bei mehr als zwei Personen 
untersagt, außer familiäres 
Verhältnis, häusliche 
Gemeinschaft oder 
berufliche Ansammlung, § 3 
CoronaVO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abschlussklassen und 
Klassen, die im kommenden 
Jahr ihren Abschluss haben 
ab 04.05.  

Bei mehr als zwei Personen 
untersagt, außer häusliche 
Gemeinschaft oder 
berufliche Ansammlung, § 1 
3. Corona-VO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abschlussklassen ab 27.04. 
4. Jahrgang Grundschulen 
ab 27.04. 

Grds. untersagt, § 1 SARS-
CoV-2-EindmaßnV 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abiturienten ab 20.04 
10. Klasse ab 27.04. 
11. Klasse Gymnasien, 9. 
und 12. Klasse 
Sekundarschulen, 6. Klasse 
Grundschulen ab 04.05. 
. 

Grds. untersagt, § 1 2. 
BaylfSMV 
 
 
 
 
 
 
Verkaufsfläche bis 800qm, 
sofern nicht mehr als 1 
Kunde pro 20qm, § 2 
 
 
 
1,5m Mindestabstand, § 2 
 
 
 
 
 
 
Abschlussklassen ab 27.04. 
Klassen, die im kommenden 
Jahr ihren Abschluss haben 
ggf. ab 11.05. 
4. Jahrgang Grundschulen 
ggf. ab 11.05. 



CORONA  |  Regelunterschiede  
 
 

Tsambikakis & Partner Rechtsanwälte www.tsambikakis.com 

Regelungsbereich Rheinland-Pfalz Thüringen Brandenburg  Hamburg Sachsen 

Verlassen des Hauses Grundsätzlich möglich Grundsätzlich möglich Nur aus triftigem Grund 
möglich, § 11 SARS-CoV-2-
EindV 

Grundsätzlich möglich Nur mit triftigem Grund 
möglich, § 2 
SächsCoronaSchV 
 

Besuch in Pflegeheimen Grds. ein Besucher pro Tag, 
§ 7 3. CoBelVO (Ausnahmen 
möglich)  

Grds. ein Besucher pro Tag, 
§ 9  ThürSARS-CoV-2-
EindmaßnVO (Ausnahmen 
möglich) 

Grds. Besuchsverbot, § 8 
SARS-CoV-2-EindV 
(Ausnahmen möglich) 
  

Grds. ein Besucher pro Tag, 
§ 14 HmbSARS-CoV-2-
EindämmungsVO 
(Ausnahmen möglich) 

Grds. Besuchsverbot, § 3 
SächsCoronaSchV 
(Ausnahmen bis max. 5 
Personen möglich) 

Zusammenkünfte im 
Öffentlichen Raum 
 
 
 
 
 
Besonderheiten Öffnung 
Einzelhandel (Grds. bis 
800qm Verkaufsfläche, 
Buchhändler, Kfz- und 
Fahrradhändler) 
 
Konkretisierungen der 
Hygienevorkehrungen (Grds. 
Hygiene- und Schutzkonzept 
zur Steuerung des Zutritts 
und der Vermeidung von 
Warteschlangen) 
 
Schulöffnung 

Bei mehr als zwei Personen 
untersagt, außer häusliche 
Gemeinschaft oder 
berufliche Ansammlung, § 4 
3. CoBelVO  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abschlussklassen ab 27.04. 
Klassen, die im kommenden 
Jahr ihren Abschluss haben 
ab 04.05. 
4. Jahrgang Grundschulen 
ab 04.05. 

Bei mehr als zwei Personen 
untersagt, außer häusliche 
Gemeinschaft oder 
berufliche Ansammlung § 2 
ThürSARS-CoV-2-
EindmaßnVO  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abiturienten ab 27.04 
Sonstige Abschlussklassen 
ab 04.05. 
4. Jahrgang Grundschulen 
ab 04.05.  

Bei mehr als zwei Personen 
untersagt, außer häusliche 
Gemeinschaft, § 11 SARS-
CoV-2-EindV 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abiturienten ab 20.04 
10. Klasse ab 27.04. 
11. Klasse Gymnasien, 9. 
und 12. Klasse 
Sekundarschulen, 6. Klasse 
Grundschulen ab 04.05.  

Bei mehr als zwei Personen 
untersagt, außer familiäres 
Verhältnis, häusliche 
Gemeinschaft oder 
berufliche Ansammlung §§ 
1, 3 HmbSARS-CoV-2-
EindämmungsVO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abschlussklassen ab 04.05. 
4. Jahrgang Grundschulen 
ab 04.05. 

Keine Regelung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abiturienten ab 20.4. 
Sonstige Abschlussklassen 
ab 22.04 

 
 
Regelungsbereich Sachsen-Anhalt Schleswig-Holstein Meckl.-Vorpommern  Bremen Saarland 



CORONA  |  Regelunterschiede  
 
 

Tsambikakis & Partner Rechtsanwälte www.tsambikakis.com 

Verlassen des Hauses Nur aus triftigen Gründen 
möglich, § 1 4. SARS-CoV-
2-EindV 

Grundsätzlich möglich Grundsätzlich möglich Grundsätzlich möglich Nur aus triftigem Grund 
möglich, § 2 VO zur 
Bekämpfung der Corona 
Pandemie 
 

Besuch in Pflegeheimen Grds. Besuchsverbot, § 9 4. 
SARS-CoV-2-EindV 
(Ausnahmen möglich)  

Keine Regelung Keine Regelung 
  

Grds. Besuchsverbot, § 14 
VO zum Schutz vor 
Neuinfektionen mit dem 
Coronavirus (Ausnahmen 
möglich) 

Grds. Besuchsverbot, § 7 
VO zur Bekämpfung der 
Corona Pandemie (Für 
Angehörige max. ein 
Besucher pro Tag) 

Zusammenkünfte im 
Öffentlichen Raum 
 
 
 
 
 
 
Besonderheiten Öffnung 
Einzelhandel (Grds. bis 
800qm Verkaufsfläche, 
Buchhändler, Kfz- und 
Fahrradhändler) 
 
Konkretisierungen der 
Hygienevorkehrungen (Grds. 
Hygiene- und Schutzkonzept 
zur Steuerung des Zutritts 
und der Vermeidung von 
Warteschlangen) 
 
 
Schulöffnung 

Bei mehr als zwei Personen 
untersagt, außer häusliche 
Gemeinschaft oder 
berufliche Ansammlung, § 1 
4. SARS-CoV-2-EindV 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 Kunde pro 10 
Quadratmeter, 
1,5 Meter Mindestabstand, 
keine Warteschlangen von 
mehr als 5 Kunden, 
Information der Kunden über 
die Regeln, § 7 
 
Abschlussklassen ab 04.05. 
  

Bei mehr als zwei Personen 
untersagt, außer familiäres 
Verhältnis (bis max. 10 
Personen), häusliche 
Gemeinschaft oder 
berufliche Ansammlung, § 2 
SARS-CoV-2-BekämpfV 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abiturienten ab 21.04. 
Sonstige Abschlussklassen 
ab 22.04. 

Bei mehr als zwei Personen 
untersagt, außer häusliche 
Gemeinschaft, § 1a SARS-
CoV-2-BekämpfV 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 Kunde pro 10 
Quadratmeter (mit einem 
Einkaufswagen) 
 
 
 
 
 
Abschlussklassen ab 27.04. 
Qualifikationsrelevante 
Klassen ab 04.05. 
4. Jahrgang Grundschulen 
ab 04.05. 

Bei mehr als zwei Personen 
untersagt, außer familiäres 
Verhältnis, häusliche 
Gemeinschaft oder 
berufliche Ansammlung, §§ 
5, 6 VO zum Schutz vor 
Neuinfektionen mit dem 
Coronavirus  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abschlussklassen 
voraussichtlich ab 04.05. 

Bei mehr als zwei Personen 
untersagt, außer häusliche 
Gemeinschaft (dazu zählen 
Eltern und deren häusliche 
Gemeinschaft), § 2 VO zur 
Bekämpfung der Corona 
Pandemie 
 
 
 
 
 
 
 
2 Meter Mindestabstand, §§ 
1, 5 
 
 
 
 
 
 
Abschlussklassen ab 27.04. 
Klassen, die im kommenden 
Jahr ihren Abschluss haben 
ab 04.05. 
4. Jahrgang Grundschulen 
ab 04.05. 

Regelungsbereich Niedersachsen 
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Verlassen des Hauses Grundsätzlich möglich 

Besuch in Pflegeheimen Grds. Besuchsverbot, § 2a 
Niedersächsische VO zum 
Schutz vor Neuinfektionen 
mit dem Coronoavirus 
(Ausnahmen möglich)  

Zusammenkünfte im 
Öffentlichen Raum 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Besonderheiten Öffnung 
Einzelhandel (Grds. bis 
800qm Verkaufsfläche, 
Buchhändler, Kfz- und 
Fahrradhändler) 
 
Konkretisierungen der 
Hygienevorkehrungen (Grds. 
Hygiene- und Schutzkonzept 
zur Steuerung des Zutritts 
und der Vermeidung von 
Warteschlangen) 
 
Schulöffnung  

Bei mehr als zwei Personen 
untersagt, außer familiäres 
Verhältnis, häusliche 
Gemeinschaft oder 
berufliche Ansammlung, §§ 
2,10 Niedersächsische VO 
zum Schutz vor 
Neuinfektionen mit dem 
Coronoavirus 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 Kunde pro 10 
Quadratmeter, 
1,5 Meter Mindestabstand, § 
8 
 
 
 
Abschlussklassen ab 27.04. 

 


